
TOIIERHEIMAT
##5 711111
4. 17

DER HONENBLATTER ZUR FORD- .
ZOLLEQISCHED HEIMAT - UID "OL$ KUNDE

Nummer 7 Hechingen. 15. Juli 1939 8. Jahrgang

Sur fchwäbüfchen Befieolungsgeichtchte
Zugleich eine Besprechung

Von Dr. K. S. B a d e r, Donaueschingen

Das neue Buch des Altmeisters schwäbischer Landes
geschichtsforschung Karl Weller (B e sied 1 ungs- 
geschichte Württembergs vom 3. bis 13. 
J a h r h u n d e r t n. C h r.; Besiedlungsgeschichte Würt
tembergs, herausgeg. v. d. Württbg. Kommission f. Lan- 
desgeschichte, Band III, W. Kohlhammer Verlag, Stutt
gart 1938, XI u. 379 Seiten) ist ein wichtiger, seiner Be
deutung für die südwestdeutsche Geschichte nach kaum 
hoch genug einzuschätzender Beitrag zur Geschichte der 
Besiedlung und Erschließung unseres oberdeutschen Rau
mes. Weller, der uns vor knapp zwei Jahren ein großes 
Werk über die mittelalterliche Kirchengeschichte Würt
tembergs bis zum Ende der Stauferzeit schenkte, hat sich 
mit dem neuen Buche wiederum auf sein eigentliches 
Fachgebiet zurückbegeben. Denn seine unumstrittene Be
deutung liegt nicht eigentlich auf geistesgeschichtlichem 
Gebiet, sondern auf jener geschickten und sorgfältigen 
Verbindung der politischen Geschichte mit den Verfas
sungserscheinungen des Mittelalters, die gerade dort die 
besten Früchte trägt, wo diese Verbindung auf dem fun
dierten Wissen des Landeshistorikers fußt, wo sie im 
wirklichen Raume bleibt und alles nur Ideologische, nur 
Geistige abstreift. Dabei ist Weller, der wahre Entdecker 
der Größe und Bedeutung der Hohenstaufer für Reich 
und Land, durchaus nicht nur Landeshistoriker im enge
ren Sinne partikularistischer Geschichtsbetrachtung, son
dern _ wie Hermann Haering zum 70. Geburtstage des 
Meisters so feinsinnig und nachdrücklich betont hat — 
zugleich Forscher und Lehrer der Reichsgeschichte, die 
aus dem konkreten Gehalt der räumlich umgrenzten 
Landesgeschichte erst die volle Anschaulichkeit und 
Lebenswahrheit erlangt.

Diese persönlichen Dinge muß man wissen, wenn man 
an das neue Buch über Württembergische Siedlungsge- 
schichte herangeht. Dieses Buch ist eine Zusammen
fassung im besten Sinne. Es begnügt sich nicht mit 

bloßen Leitsätzen, sondern geht nach der Erörterung der 
allgemeinen Fragestellung bei jedem Kapitel ins Ein
zelne; andererseits verliert es sich nicht in diesen Einzel
heiten, die vielmehr immer wieder nach dem höheren 
Gesichtspunkt des jeweils behandelten Problems ausge
richtet werden. Eine Zusammenfassung vor allem inso- 
fern, als es uns den Stand der Lehren und Theorien 
oberdeutscher Siedlungsgeschichte zuverlässig und er
schöpfend darlegt. Nicht nur, daß Weller in dankens
werter Weise eingangs einen Ueberblick über sein eigenes 
Schaffen im Laufe eines viele Jahrzehnte umfassenden 
Gelehrtenlebens gegeben hat, dem wir das vielumspan
nende Gebiet seiner Forschungen und vor allem die teil
weise allzu unbekannt gebliebenen kleineren Schriften 
entnehmen. Ohne den Glossenapparat — dem Zwecke 
der von der Württembergischen Kommission für Lan
desgeschichte angeregten Gesamtpublikation entsprechend 
— allzu sehr auszudehnen, werden wir doch mit dem 
wesentlichen Schrifttum vertraut gemacht, das fast auf 
keinem anderen Gebiete so uneinheitlich und verstreut 
liegt wie gerade auf dem der Siedlungsgeschichte. Daraus 
ergibt sich andererseits zwanglos, daß das Buch nichts 
eigentlich Neues, nichts Ueberraschendes bringt. Es kam 
Weller nicht darauf an, neue Theorien aufzustellen und 
in Neuland der Forschung vorzustoßen, sondern vielmehr 
auf eine zuverlässige Gesamtdarstellung der Siedlungs
vorgänge vom Beginne der alemannischen Landnahme 
bis zum Ende der Stauferzeit und zum Beginn des würt- 
tembergischen Territoriums. Dabei ist besonders die pie 
tätvolle und aus einer tief eingewurzelten Freundschaft 
entspringende Achtung vor den Forschungsergebnissen 
des bedeutenden schwäbischen Geschichtsforschers Viktor 
Ernst, des Begründers und Bearbeiters der neueren 
Oberamtsbeschreibungen und des Verfassers grundlegen
der Werke über die ältere ländliche Verfassungsgeschichte 
Schwabens, dankend hervorzuheben. Wer sich mit V. 
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Ernst und seinen Lehren beschäftigt, wird künftighin 
auch zu diesem Buche greifen müssen, das vielfach Ernsts 
Auffassungen erläutert, unterbaut und verdeutlicht. So
viel ich sehe, hat Weller in keinem einzigen Punkte eine 
wesentliche Korrektur an der Ernst’schen Lehre vorge
nommen, sondern sie vielfach bestätigt und durchweg als 
verbindlich anerkannt. Ob dies berechtigt ist, werden 
spätere Jahre weisen. Keine einzige menschliche Lehre ist 
von dauernd unverändertem Bestände, und auch Ernsts 
scharfe Beobachtungen auf dem Gebiete der ländlichen 
Verfassungsgeschichte werden früher oder später auf ein 
anderes Maß rückgeführt werden, wie es Ernst seinerseits 
mit den ,,klassischen“ Schulmeinungen der Rechtshistori
ker getan hat.

Zum Inhalt des Buches sei ein kurzer Ueberblick 
gegeben, dem sich alsdann zu einigen mehr grundsät- 
liehen Punkten eine Stellungnahme anschließen soll. 
Nach einer kurzen Einleitung — Abgrenzung von Raum 
und Zeit des behandelten Stoffes, Literaturübersicht — 
behandelt das erste Kapitel die Zeit der Alemannen bis 
zur Eroberung des. schwäbischen Landes. Der Stamm, 
dessen nordische Abkunft nicht ernsthaft bestreitbar ist, 
saß vor der Einwanderung nach Schwaben in den Land
schaften zwischen Elbe und Oder. Für seine Verhältnisse 
sind die von Tacitus berichteten Zustände der Germanen 
weitgehend verwertbar; vieles ist aus späteren Erschei
nungen rückwärts schauend für die Frühzeit zu erschlies
sen und durch die Wissenschaft vom Spaten ergänzbar. 
Die Vorgeschichte der nunmehr vom alemannischen 
Stamme besetzten süddeutschen Gebiete, die ,,Natur
gegebenheit“ der besetzten Landschaft, insbesondere die 
Entwicklung unter der römischen Besetzung ergeben, daß 
die Alemannen das neue Wohnland nach ihren eigenen 
Lebensgeseten gestalteten, und daß die früheren Zu
stände nicht unmittelbar und nicht entscheidend auf die 
Entwicklung der alemannischen Staats- und Volksbildung 
einwirkten. Man suchte wohl die Nähe der römischen 
Siedlungen und Straßen, mied diese selbst aber doch auf
fällig.

In einem besonders ausführlichen Kapitel (S. 63/131) 
legt Weller Entstehung, Verbreitung und Wesen der 
als ,,U r d ö r f e r“ bezeichneten alten Sippensiedlungen 
des Stammes dar. Für ihre Erkenntnis ist seiner Meinung 
nach die Ortsnamenforschung in erster Linie entschei
dend. Weitaus an erster Stelle stehen die zahlreichen 
i n g e n - Orte. Fast durchweg sind solche Gemeinschafts
siedlungen schwäbischer Sippen unter einem Sippenfüh
rer, der dem neu entstehenden Siedlungsort den Namen 
gab, in die Zeit der Landnahme zurückzuführen, wenn 
auch nicht ausgeschlossen ist, daß frühe Ausbausiedlun
gen gleichfalls den bewährten Namengebungen folgten. 
Für Württemberg konnte Weller dabei die Forschungen 
Bohnenbergers weithin auswerten. Aber auch die 
vielen heim- Dörfer sind nicht etwa, wie zeitweise be
hauptet, fränkischen Ursprungs, sondern reichen, da im 
ganzen Siedlungsgebiet des alemannischen Stammes (wohl 
am geringsten in der Schweiz) verbreitet, gleichfalls gros
senteils auf die schwäbische Landnahme zurück. Nicht 
verkannt wird, daß daneben auch andere Ortsnamen für 
älteste alemannische Orte gewählt wurden, wenn sie 

namengeschichtlich betrachtet auch keine Bedeutung neben 
den ingen- und heim-Orten erlangen konnten. Die Ur
dörfer finden wir vornehmlich auf den altbesiedelten, 
schon von den Römern zu Siedlungszwecken benutzten 
Gebieten des Neckarlandes, auf der Baar und an der 
oberen Donau und in allen leicht zugänglichen, landwirt
schaftlich nutzbaren Landschaften der übrigen Landes
teile, aber auch schon auf der Alb und in Oberschwaben. 
Die Verfassung der Urdörfer hat Viktor Ernst dargelegt. 
Seinen Ergebnissen schließt sich Weller auf der ganzen 
Linie an. Die Dorfmarken sind früh scharf gegen einan
der abgegrenzt; die Dörfer liegen etwa in der Mitte der 
Dorfmarken; die Sippensiedlung zwingt zur Gewann
bildung und zur Gemengelage, schließlich zu geregelter 
Flurordnung und zur besonderen Betriebsform der Drei
felderwirtschaft.

Die Zeit vom endenden 4. bis 6. Jahrhundert bringt 
für den alemannischen Stamm eine schmerzvolle, unver
wischbare Einbuße durch das Vordringen der 
Franken (S. 132 ff.). Ihre Vorstöße nach dem Süden 
und Westen werden bald — zeitlich und räumlich — ab
gefangen; Versuche, in Italien Volksland zu gewinnen, 
blieben ohne dauernden Erfolg. Der gesamte nördliche 
Teil des alten Alemannenlandes bis an die bekannten 
Stammesgrenzen vom Rheine an durch das Murgtal ost
wärts geht an die Franken verloren. Der alemannische 
Stamm versucht, seinem Schicksal durch Annäherung an 
die in Italien und in Rhätien herrschenden Ostgoten zu
nächst noch zu entgehen, und Chlodweg, der große Fran
kenkönig, nimmt auch tatsächlich auf das Schutverhältnis 
des Ostgotenkönigs Theoderich, seines Schwagers, Rück
sicht. Aber im Osten und vom Osten her vordringend 
schnüren die Baiuwaren das alte alemannische Siedelland 
ein, und schließlich muß auch der volksmäßig aleman
nisch verbleibende Stammesteil die fränkische Oberherr
schaft anerkennen. Für alle Zeiten war dadurch dem ale
mannischen Stamme die Möglichkeit genommen, der völ
kischen Grundlage die staatliche Form folgen zu lassen. 
Alemannien blieb fortan Teilgebiet des fränkischen Rei
ches. Sein Siedlungsraum blieb begrenzt. Die ihm ent
stehenden Aufgaben lagen nunmehr eindeutig auf dem 
Gebiete der inneren Kolonisation, des Landesaus
baus.

Auch diese nach innen gerichtete Entwicklung erkennen 
wir nach Wellers Auffassung in erster Linie wieder aus 
den Ortsnamen. Den Gräberfunden und den archäolo
gischen Feststellungen kommt seiner Ansicht nach da
neben nur ergänzende Bedeutung zu. Das schon früher 
häufig gebrauchte Bestimmungswort -heim findet gerade 
in dieser Periode noch häufigere Verwendung. Ortsnamen 
mit den wiederkehrenden Bestandteilen -seid, -hausen, 
-beuren, -dorf usw. sind die Regel. Sie begegnen uns in 
den Gebieten, die nunmehr neu erschlossen werden, am 
Rande der altbesiedelten Gäu- und Hochebene-Land
schaften. Aber auch auf der Fläche der Urdorf-Markun
gen selbst werden neue Siedlungen angelegt. Wir finden 
nunmehr die nach einem älteren Punkte ausgerichteten 
Namen wie West-, Ostheim, Groß-, Klein-, Unter- und 
Ober- (-hausen, -heim, -ingen usw.). Auch Rodungen im 
engeren Sinne als Rückdrängung des Waldes sind bereits 
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nachweisbar. in der Karolingerze it werden diese 
Ausbauvorgänge aber erst systematisch durchgeführt und 
erweitert. Neue Errungenschaften des landwirtschaft
lichen Anbaus ermöglichen die innere Kolonisation. Das 
südliche Oberschwaben, die fränkische Ebene jenseits des 
alten Römerlimes, das Keuperbergland werden durch 
Siedlungen erschlossen, deren charakteristische Form ie 
Weilerorte darstellen. Es entstehen auf dem Krongut 
fränkischer Könige, wohl zumeist altem alemannischem 
Herzogsgut, große Grundherrschaften geistlicher und 
weltlicher Herren und Anstalten. Die fränkische Grat
schaftsverfassung legt sich über die ältere alemannische 
Hundertschaftsverfassung. Das Frankenreich Kar s es 
Großen zwingt auch diesem Teile seine Lebensgesete un 
Einrichtungen auf.

Unter den sächsischen und salischen Herrschein e 
ginnt nach rückläufigen Entwicklungen durch Wüstungen, 
die auf Ungarneinfalle und kriegerische Entwicklungen 
zurückgehen mögen, die allmähliche Erfassung der 
Waldgebiete, vornehmlich des Schwarzwaldes. ie 
klösterlichen Grundherrschaften versuchen, ihren Streu- 
besiß zusammenzulegen. In den waldreichen Gebieten 
entstehen, nach Wellers Auffassung auf Grund herr
schaftlicher (weltlicher) Anordnung, besondere Arten von 
Siedlungen, unter denen die Waldhufendörfer im nörd
lichen Schwarzwald die merkwürdigsten Erscheinungen 
sind. Die Siedlung durch Bemühungen kirchlicher Anstal- 
ten besonders der Kluniazenser, ist daneben nicht von so 
entscheidender Bedeutung.

Die Vollendung bringt sodann die Stauferzeit 
Sie, das eigentliche Forschungsgebiet Wellers, äußert sich 
in dreierlei Hinsicht (S. 245 ff.): durch Ausbau der 
ländlichen Siedlungen, durch Errichtung 
von Burgen und durch Gründung von Städ
ten. Im ländlichen Siedlungsbild bringen die Grün
dungen der Zisterzienser mannigfache Veränderungen. 
Ihr Eigenbau in der Form von Zisterzen (klösterlichen 
Bauhöfen) führt zur Abmeierung oder doch zum Auskauf 
bäuerlichen Gutes, bedeutet eine Art Bauernlegen mit 
rechtlichen Mitteln. Die königliche Verwaltung ihrerseits 
seht auf Reichsgut freie Bauern an, deren Freiheit eine 
Kolonistenfreiheit ist und nichts mit altgermanischer 
Volksfreiheit zu tun hat. Aehnlich gehen auch manche 
Kloster- und Landesherrschaften im 13. Jahrhundert, und 
zwar fast ausschließlich in den waldreichen Spätsiedel- 
gebieten vor. Der schwäbischen Landschaft geben vor 
allem die Burgenbauten der Stauferzeit, allen voran die 
Reichsburgen des staufischen Hauses, ihr charakteristi
sches Gepräge. An die Burgen der Grafen, Herren un 
Ritter, die neben Wehrzwecken auch dem wirtschaftlichen 
Fortschritt dienten, lehnten sich aber auch zahlreiche 
Dörfchen an, und so entstehen die zahlreichen auf -berg, 
-bürg, -stein usw. gebildeten Ortsnamen unserer schwä
bischen Dörfer. Das Siedlungsbild ergänzen und voll
enden schließlich die seit Barbarossa systematisch ange
legten Städte, allen voran die Gründungen der Staufen
kaiser selbst, neben ihnen aber auch die zahlreichen 
Städtegründungen der Grafen- und Herrengeschlechter. 
Ueber die staufische Städtegründung hat Weller vor eini
gen Jahren eine besondere, aufschlußreiche Arbeit vor-

gelegt (Die staufische Städtegründung in Schwaben, 
Wttbg. Vierteljahresh. f. Landesgesch. N. F. 36, 1930).

1930). 1 .
Damit schließt Weller seinen Gang durch ein Jahrtau

send germanisch-alemannischer und deutsch-schwäbischer 
Siedlungsarbeit. Seine Bewunderung gilt dem tatkral- 
tigen und mühevollen Wirken des alemannischen Stam
mes, dessen Folgen sich bis in die Jetztzeit erstrecken. 
Wir haben bisher zu den Darlegungen des Verfassers 
keine eigene Stellung genommen, um das Bild, das er 
gezeichnet hat, nicht zu verwischen. Im folgenden seien 
iur einige, wie wir glauben, grundsätzliche Punkte Fragen 
gestellt, die zugleich das bereits Gesagte ergänzen, da 
und dort aber auch unsere heimatliche Forschung anregen 
sollen. Diese Ueberlegungen wollen daher mehr als Hin
weis auf künftige Aufgaben, denn als Kritik im einzelnen 
verstanden sein.

Dabei drängt sich zunächst die Frage auf: gibt es eine 
württembergische" Siedlungsgeschichte über

haupt? Wie läßt sich die aus der Anlage des Gesamt- 
Werkes begründete Beschränkung auf das spatere Land 
Württemberg vertreten? Kein Zweifel, daß diese Frage 
auch den Verfasser stark beschäftigt hat. Er gibt für 
seine Bearbeitung eine ausreichende Begründung: für 
andere Teile des gesamten schwäbischen Gebietes, so für 
die hohenzollerischen und badischen Landschaften, erst 
recht für das Elsaß, ist die Lage der zugänglichen Quel
len eine andere. Der Verfasser, der seine Erfahrungen in 
langen Jahrzehnten württembergischer Landesgeschichts
forschung erworben hat, hätte Jahre daran setzen müssen, 
um mit annähernd derselben Gründlichkeit die schwa- 
bisch-alemannischen Nachbargebiete zu erfassen. Wir 
wollen diese Begründung aus dem persönlichen Bestreben 
des Verfassers heraus, eine ganze Arbeit zu leisten, aner
kennen und voll werten. Er verkennt natürlich auch nicht, 
daß die „württembergische“ keine „schwäbische Sied
lungsgeschichte ist, und daß das von ihm gezeichnete Bild 
wertvolle Ergänzungen hätte erfahren können, wenn er 
den gesamten vom alemannischen Stamm erfaßten Raum 
hätte bearbeiten können. Andererseits wird aber offen- 
bar, daß die grundsätzlichen Dinge, die in diesem Buche 
gesagt sind, nicht nur für die württembergischen, sondern 
auch für die übrigen schwäbischen Lande Geltung be
sten Ein empfindlicher Nachteil ist und bleibt diese Be
schränkung. Sie hat auch da und dort zu gewissen Ein- 
seitigkeiten geführt, so sehr anzuerkennen ist, daß Wel
ler über die württembergischen (staatsrechtlich ja schon 
nicht mehr existenten) Grenzen hinaus Umschau in den 
Quellen und in der Literatur gehalten hat. So scheint 
mir, daß Weller nach wie vor die Leistung anderer Ge
schlechter der Stauferzeit (außerhalb der kaiserlichen und 
herzoglichen Familie der Hohenstaufer) unterschätzt. Dies 
gilt in erster Linie für die Zähringer, deren Städtegrän- 
düngen auch hier wieder teilweise für die Staufer in An
spruch genommen sind (so — ganz sicher zu Uniecht — 
Villingen und Neuenburg a. Rh.), und deren Tätigkeit 
für den Landesausbau durch unsere oberrheinischen For
schungen doch immerhin der Existenz nach festgestellt 
ist. Auch sonst hätte die Heranziehung anderer Land
schaften eine Bereicherung des Inhalts ergeben können.
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Vor allem sind, wie mir scheint, die schweizerischen Ver
hältnisse stets geeignet, ein häufiges Argument aus dem 
Gegenteil zu bilden; manches darüber hoffe ich selbst in 
meinem Aufsatz über Altschweizerische Einflüsse auf die 
oberrheinische Dorfverfassung (Zeitschrift f. Gesch. d. 
Oberrheins, N. F. 50, S. 405 ff.) angedeutet zu haben. 
Immerhin aber: besser, daß wir diese Arbeit aus der 
ruhigen und gewissenhaften Hand Wellers besitzen, als 
daß wir auf die Zusammenfassung schwäbischer Sied
lungsgeschichtsforschung weitere Jahre hätten warten sol
len! Und ebenso sicher: wer künftighin auch außerhalb 
der württembergischen Grenzen Siedlungsgeschichte im 
alemannisch-schwäbischen Gebiete treibt, muß zu diesem 
Buche greifen, dem wir gerne den Titel einer „Schwä
bischen Besiedlungsgeschichte“ gewünscht hätten.

In sachlicher Hinsicht sei sodann zu einer, vielleicht so
gar der Grundfrage des Buches Stellung genommen: 
zur Frage nach der Kontinuität. Man hat jüngst die 
Berechtigung dieser Fragestellung, die den Zusammen
hang zwischen dem kulturellen Leben der antiken Welt 
mit dem stürmischen, Drängen der germanischen Völker
schaften untersucht, in Zweifel gezogen und sie durch ein 
anderes „Kontinuitätsproblem“, nämlich das der inner
germanischen Fortentwicklung ersetzen wollen. Wellers 
Buch ist ein Beweis dafür, wie grundsätzlich wichtig das 
Kontinuitätsproblem in der alten Fassung ist. Es ist nun 
einmal nicht gleichgültig, wie das Verhältnis der grie
chisch-römischen Welt zum Germanentum aussieht, und 
— auf den vorliegenden Fall angewandt — auch nicht 
gleichgültig, wie die Alemannen sich zu den in ihren er
worbenen Ländern sitzenden Römern und ihren kulturel
len Gütern und Aufgaben stellten. Wir wissen, daß auch 
das Problem des Christentums in der germanischen Welt 
mit diesem Problem eng zusammenhängt. Wie ein roter 
Faden zieht sich durch die ersten Kapitel des Weller’schen 
Buches die immer wieder vorgelegte Frage, wie sich die 
Alemannen bei ihrem Eindringen in das Dekumatenland 
zu den Römern und ihren Einrichtungen verhielten. Wel
ler versucht, dieses Problem durch eine radikale Ableh
nung jeglichen Kulturzusammenhanges zu lösen — im 
Gegensatz etwa zu Dopsch —, der in vielfachen Arbeiten 
den Zusammenhang der Antike mit dem Mittelalter ver
fochten hat, und dessen Methoden Weller auch sonst — 
gerade auf methodischem Gebiete mit großer Berech
tigung — als für die Siedlungsgeschichte unbrauchbar 
ablehnt.

Wie steht es nun aber mit diesem Zusammenhang ale
mannischer Einrichtungen mit den früher im Lande vor
handenen Aeußerungen römischer Kultur? Weller weist 
an zahlreichen Beispielen nach, daß die Alemannen die 
römischen Niederlassungen gemieden haben, daß das 
Germanenvolk seine Einrichtungen selbständig bestimmte. 
Und doch scheint uns, daß Weller hier über den Fragen 
der äußeren Anknüpfung die starke, unsichtbare und von 
innen her erfolgende allmähliche Durchdringung germa
nischen Denkens, Rechtes und eigenständiger Kultur mit 
römischem Kulturgut übersieht. Warum setzen sich, so 
könnte man doch wohl fragen, die alemannischen Sippen 
stets dicht neben die römischen Bauten? Zweifellos: in 
denselben zu wohnen, lehnten sie ab. Aber doch auch 

deswegen, weil sie mit den Steinbauten, die übrigens 
wohl größtenteils zerstört oder stark beschädigt in ihre 
Hände fielen, nichts anfangen konnten, weil ihre Wohn
kultur eine ganz andere war, und weil hier erst allmäh
lich eine Umbildung erfolgen konnte. An mehreren Stel
len betont Weller, daß die Alemannen gerade an den 
Römerstraßen gesiedelt hätten. Sicher nicht nur deswegen, 
weil sie das Land auf diesen Wegen betraten! Die alten 
Römerorte wurden, wie S. 44 richtig gesagt wird, häufig 
zu Wohnorten alemannischer Edler, wie die Grabfunde 
überall im Lande beweisen. Straßenidentität ist vielfach 
festgestellt; sie gilt gerade für alte und wichtige Stras
senzüge. Ich glaube auch nicht daran, daß nur die frucht
baren Felder der nächsten Umgebung römischer Städte 
und Gehöfte die Alemannen angelockt hätten.

Mir scheint, daß man gerade aus diesem Nebeneinan
der der Siedlungen den zwingenden Schluß ziehen muß, 
daß die Alemannen sich zwar räumlich absonderten, sich 
aber keineswegs gegen die römischen Einrichtungen als 
solche verschlossen. Und ich glaube weiterhin auch nicht, 
daß sie sich gegen die Reste romanischer Bevölkerung so 
vollkommen ablehnend verhalten haben, wie Weller an
zunehmen scheint. Die Feinde der Alemannen waren die 
römischen Legionen, nicht die von Römerhand angeleg
ten, unter dem Schutze der Legionen stehenden Gehöfte 
und deren Bewohner. Die römische Oberschicht zog ab, 
soweit sie nicht im Verlaufe der langen und wiederkeh
renden Kämpfe vernichtet wurde. Aber daß die Aleman
nen ein Land übernommen hätten, in dem alles Leben 
ausgelöscht worden wäre, das glaube ich nicht. Das war 
so wenig Alemannenart, wie es die übrigen Stämme 
taten, die auf romanischem Boden Italiens, Galliens oder 
Spaniens auftraten. Im Gegenteil: die rauhen Germanen 
erlagen nur zu leicht der Versuchung, sich der weichen 
römischen Umgebung anzupassen, und die Alemannen 
sind diesem Schicksal doch wohl nur deswegen entgangen, 
weil ihr Zahlenverhältnis zu dem der unterworfenen Be
völkerung ein viel stärkeres war als bei den Goten. 
Burgundern und Franken. Neuere Untersuchungen auf 
spanischem Boden haben z. B. ergeben, daß die „Vernich
tungstheorie“ nicht aufrecht erhalten werden kann, daß 
vielmehr alle sich ablösenden Völkerschichten ihre Spuren 
hinterlassen haben. Auch im Rechtsleben finden sich weit 
stärkere Anlehnungen an römische Verhältnisse bei allen 
Stämmen, als die Rechtsgeschichte bislang wahr haben 
wollte. Die germanischen „Volksrechte“ atmen vielfach 
römischen, allerdings spätrömischen Geist. Dies hat für 
die Siedlungsgeschichte, die zunächst an die äußeren Er
scheinungen anzuknüpfen hat, wohl keine entscheidende 
Bedeutung, beweist aber doch, daß das Problem der 
abendländischen Kulturkontinuität mit siedlungsgeschicht
lichen Tatsachen nicht widerlegt werden kann. Es han
delt sich dabei um ein Problem geistiger Zusammen
hänge und Ueberbrückungen, nicht um die Frage der 
äußeren Anknüpfung an vorhandene Stätten oder An
lagen der vorgermanischen Bevölkerung.

Schließlich möchte ich — unter Zurückstellung einer 
Reihe anderer wichtiger Fragen — ein Problem streifen, 
das vielleicht noch etwas schärfer herausgearbeitet wer
den sollte: das der Wüstungen. Im wesentlichen ge-
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sich bei näherem Zusehen denn doch als Zusammensied- 
lungen herausstellen, wenn auch ihr Kern, meist ein altes 
ingen-Dorf, selbst in eine sehr alte Zeit zuruckreicht, 
allerdings mit wesentlich kleinerer Dorfmark. —

Diese Betrachtungen zeigen, daß die Siedlungsgeschichte 
auch nach dem schönen und wertvollen Buche von Karl 
Weller nicht ausgelernt hat. Das uns heute vor
liegende Werk ist, wie eingangs betont, eine Zusammen
fassung bisheriger Forschungsergebnisse, ein getreuer Be
richt über das Schaffen der noch lebenden und wirkenden 
Gelehrtengeneration, der die Jugend nicht genug für ihre 
Mühewaltung und sachliche Arbeit danken kann. Zum 
Ausruhen aber ist noch längst nicht die Zeit, gerade nicht 
auf dem Gebiete der Siedlungsgeschichte. Hier erweist 
sich insbesondere die engere Zusammenarbeit der ver
schiedenen historischen Disziplinen als erforderlich. Erst 
wenn Geschichte, Rechtsgeschichte, Diplomatik, Geologie 
und Geographie, Archäologie und Namenphilologie mit 
den übrigen historischen Hilfswissenschaften zusammen
kommen, kann eine im Oertlichen bestätigte, vielleicht 
abschließende Zusammenfassung erfolgen. Soweit sind 
wir bisher noch nicht. In wenigen Jahren aber wird Wel
lers Buch, dessen können wir sicher sein, für jeden, der 
sich der oberdeutschen Siedlungsgeschichte annehmen 
will, ein unentbehrlicher Führer durch die altere For
schung sein, die die Jugend bekanntlich so leicht über
heblich vergißt. Den außerwürttembergischen Teilen der 
alten schwäbischen Stammesgebiete aber erwachst die 
Aufgabe, eine ähnliche Stoffsammlung und Uebersicht 
für jedes Teilgebiet zu schaffen, wie wir sie hier für 
Württemberg vor uns haben. Dann mag die Zeit gekom
men sein, die Karl Weller noch für nicht gekommen 
hielt: eine Geschichte der Besiedlung des 
gesamten alemannisch - schwäbischen 
Raumes als ein Ergebnis der Zusammenfassung der 
Forschungsergebnisse aller beteiligten Disziplinen vorzu
legen.

stützt auf die Feststellungen der Ortsnamenforschung, da 
und dort, wenn auch mehr in allgemein gehaltener Form 
auf die Ergebnisse der Spatenforschung, sieht Weller den 
Fortbestand der ältesten Marken- und Dorfbildungen 
durchweg als gesichert an. Hier ergeben sich aber doch 
erhebliche Einschränkungen, wenn man einzelne Vr • 
und deren Marken eingehender untersucht. Zweifellos ist 
die Beobachtung richtig, daß gerade die ältesten Dörfer 
sich verhältnismäßig häufig gehalten haben, wahrend 
spätere Siedlungen, die auf schlechteren Böden und in 
schlechteren Lagen entstanden, früher oder später wieder 
verschwunden sind. Aber die genaue Untersuchung ein
zelner Dorfmarken in bestimmten altbesiedelten Land
schaften ergibt doch, daß diese Gemarkungen auffällig 
häufige Veränderungen mitgemacht haben. Im Gebiete 
der badischen Baar haben unsere Untersuchungen gezeigt, 
daß zwischen alten ingen-Orten, so z. B. zwischen Gut- 
madingen und Neidingen (Entfernung kaum 4 km) an
dere ingen-Orte mit selbständiger Mark lagen (Gossin- 
gen und Himmlingen). Die Wüstungsverzeichnisse ver
schiedener Landschaften weisen eine stattliche Anzahl 
abgegangener ingen- und heim-Orte auf — natür ic 
neben zahlreicheren anderen späteren Siedlungen, die 
vor allem in den Gebirgslandschaften spät angelegt wur
den (Fehlsiedlungen). Man muß diesen Dingen drin- 
gendst nachgehen; erst ihre eingehende Untersuchung 
läßt wirkliche Schlüsse nach den „Urmarken“ im eigent
lichen Sinne zu. Auf dem Gebiete der an der badisch- 
württcmbergischen Grenze liegenden, zweifellos sehr 
alten Siedlung Oefingen haben schon F. L. B a u m a n n s 
Untersuchungen ein gutes halbes Dutzend abgegangener 
Siedlungen festgestellt, und die eingehendere Urbar
forschung hat ergeben, daß sich die Zahl dieser Sied
lungsänderungen noch um einige bisher unbekannte Bei
spiele vermehren läßt. Das stimmt auch mit den Feststel
lungen der Spatenforschung überein, die auf den großen 
Gemarkungen der alten Dörfer vielfach mehrere Friec - 
höfe festgestellt hat. Viele dieser „Urmarken“ durften

Tie Anfänge der Bierbrauerei in der Herrschaft fechtngen
Nachtrag

Von M. S c h a i t e 1

Bei Durchsicht der beiden ältesten Bände der Audienz-Proto- 
kolk, die s. Zt. auswärts benutzt wurden, fanden sich weites 
Nolizen zu unserem Thema (vergl. Zollerheimat 1939, Nr 32 
Der Vollständigkeit halber seien sie hier nachgetragen.

Bereits im Jahre 15 8 3 wird in Hechingen der B i e r - 
siederCasparSauermann erwähnt. Daß er der 
einzige seines Faches und von der H e r r s c h a 11 
eingestellt war, erfahren wir aus den näheren Umstan 
den seines Wegzuges von Hechingen. Der Domprediger 
und Official Dr. theol. Matthias Sauermann von Bam
berg hatte sich an den Grafen gewandt mit der Bitte, 
seinen Bruder, den Biersieder Caspar Sauermann samt 
Frau und Kindern zu ihm nach Bamberg ziehen zu las
sen. Die Immobilien sollten vorerst in Hechingen bleiben 
und an einen anderen Bürger ausgeliehen, Steuern und

Schalung weiter bezahlt werden! Graf Eitelfriedrich er
klärte sich mit dem Weggang des Biersieders einverstan
den, wenn dieser einen Ersatzmann stellen kann, der des 
Biersiedens „berichtet vnd erfahren“ ist. Es wird der ge
wesene Zahlmeister und Hechinger Bürger Barthli 
F ü r n e n b u e c h, „so einst Bier gemachet vnd dessen 
wohl berichtet“ ist, in Vorschlag gebracht. Ob der Stel
lenwechsel tatsächlich stattfand, ist uns nicht überliefert, 
wohl aber, daß Caspar Sauermann, „gewester burger vnd 
bierbrey alhier“, 1589 zu Pfullendorf ansässig ist und 
von dort aus bittet, seine in Hechingen zurückgelassenen 
Güter verkaufen zu dürfen! Im gleichen Jahre begegnet 
uns der Biersieder He i n r i c h H a n (Haan), einmal der 
junge Biersieder genannt, Bürger von Hechingen, wie 
er um Magdalena, die eheliche Tochter des Georg Haint- 
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